
Je nach individuellem Sport- und Freizeitverhalten können Sie Ihre Unfallversicherung nach Ihren Bedürfnissen gestalten - 
damit Sie stets gut geschützt ihre Freizeit genießen können.

Immer bestens abgesichert: Individuelle Gestaltung des Versicherungsschutzes 
für Kund_innen im Exklusiv Vertrieb der Generali 

Individuelle Gestaltung Versicherungsschutz Leistung Prämie

Leistungserweiterungen                 
bei individuell erhöhtem Risiko

Spezialschutz Vereins- 
und Bergsport

Leistungseinschränkung gemäß AUVB 
2024 für Personen im ÖSV-Bezirks-/
Landeskader bzw. mit ÖFB-Spieler-
pass aufgehoben

+ 25 % auf Tarifprämie 
Spezialschutz Klettern

Klettern ab Grad 5 UIAA eingeschränkt             
mitversichert

Spezialschutz Flugsport
Luftfahrzeugführer eingeschränkt 
mitversichert

Spezialsport Motorsport
Fahrtveranstaltungen eingeschränkt 
mitversichert

+ 50 % auf Tarifprämie 

Tarif als Basis

Leistungsreduktion                          
wenn Risiko nicht vorhanden

Bergsport light

Reduktion der DI-Leistungen* auf 50% 
der Versicherungssumme für Unfälle 
bei Ausübung der gewählten Sportart / 
Freizeitaktivität

jeweils - 10 % auf die 
Prämien der gewählten                
DI*-Bausteine

*Unfall- u. Zusatzkapital, 

Unfallrente

Vereinssport light

Motorsport light

UNFALLVERSICHERUNG

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine unverbindliche Werbeunterlage der Generali Versicherung AG (Wien), die ausschließlich als Kundeninformation dient und keinesfalls ein An-
gebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf darstellt. Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und allgemeiner Natur. Sie berücksichtigen nicht 
die persönlichen Bedürfnisse der Versicherungsnehmer und können sich jederzeit ändern. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen sind im Versicherungsantrag, 
in der Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen enthalten. Die konkrete Leistungsbeschreibung zu Art und Umfang Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie Ihrer 
Versicherungspolizze und den vereinbarten Versicherungsbedingungen. Eine individuelle Beratung ist notwendig und wird empfohlen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Wiedner Hauptstraße 63; Die Generali Versicherung AG ist Mitglied im Verband der Versicherungsunternehmen.
Unser Informationsblatt zur Datenverarbeitung ist unter generali.at/datenschutz abrufbar oder kann beim Generali 
Kundenservice angefordert werden.



Diese Freizeitaktivitäten sind von den einzelnen „Light-Paketen“ umfasst:

UNFALLVERSICHERUNG 

 Ihre Vorteile
    Sie üben risikoreiche Freizeitbeschäftigungen aus?
               Mit den Leistungserweiterungen „Spezialschutz“ können Sie ihr erhöhtes Risiko individuell absichern.

Sie üben bestimmte Freizeitaktivitäten gar nicht aus?
Mit den Leistungsreduktionen „light“ können Sie Ihre Prämie reduzieren - im Fall des Falles stehen 
Ihnen dennoch 50% der Versicherungssumme zur Verfügung.
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Bergsport light Vereinssport light Motorsport light

• Alpiner Schilauf

• Schilanglauf

• Snowboarden

• Bergsteigen und Klettern bis Schwierigkeitsgrad 5 UIAA im freien 
Gelände: 

Als „freies Gelände“ gelten natürliche Fels- und Gesteinsformationen 
sowie auf diesen angelegte Klettergärten und Klettersteige.

• Outdoorbouldern: 

Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an natürlichen Felsblöcken 
oder Felswänden 

• Radfahren abseits von befestigten Wegen:

  – in abschüssigem oder unwegsamen Gelände (z. B. Wald-/Wan-
derweg, Schottergrube)

   – in Anlagen mit künstlichen Hindernissen (z. B. Bikeparks) 

   – in öffentlich zugänglichen Bereichen unter Benützung zu ande-
ren Zwecken geschaffener Einrichtungen (z. B. Sitzbank, Tisch, 
Stufen, Geländer und Einfriedungen)

Vereinsmäßige Ausübung 

• Fußball

• Handball

• Basketball

• American Football

• Rugby

• Baseball

• Eishockey

• Benützung einspuriger   
Kraftfahrzeuge als Lenker 
oder Beifahrer

• E-bikes ohne Nummern-
tafel gelten nicht als ein-
spurige Kraftfahrzeuge

„Eingeschränkt mitversichert“ in den Leistungserweiterungen „Spezialschutz Klettern / Flugsport / Motorsport“
bedeutet: Bei Unfällen der im gewählten Spezialschutz ausgeübten Tätigkeit gelten maximal die nachstehenden
Versicherungssummen als vereinbart:

sofern Unfallkapital mit einer Leistung ab 1 Prozent dauernder Invalidität vereinbart ist, 
beträgt die Versicherungssumme für Unfallkapital für einen Grad der dauernden Invalidität 
von 1 bis 19 Prozent

EUR 100.000,-

Unfallkapital (Maximalleistung) EUR 350.000,-

Zusatzkapital EUR 100.000,-

Unfallrente EUR 500,-

Unfalltod EUR 50.000,-

Genesungsgeld EUR 1.000,-

Knochenbruch-Pauschale EUR 100,-

Unfallassistance und Unfallkosten EUR 3.000,-

Bergung- und Transportkosten EUR 3.000,-

Behandlungskosten EUR 1.000,-

Für „Taggeld“ und „Spitalgeld nach Unfall“ wird kein Versicherungsschutz geboten.


